
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An die  
Mitgliedsvereine  
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  20.04.2024 
 
 
 
 

Sportschützenbescheinigungen 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
werte Vereinsvorsitzende, 
liebe Schützenschwestern und -brüder, 
 
ab sofort gelten folgende Voraussetzungen für die Bearbeitung von Sportschützenbescheinigungen: 
 

a) Sportschützenbescheinigungen sind grundsätzlich am PC auszufüllen (der besseren Lesbarkeit 
wegen) 

b) bei der Anschrift darauf achten, dass auch die Adresse genannt wird, die auch im ZMI eingetragen 
ist, 

c) auf der Rückseite sind neben den Unterschriften des Antragstelles und des Zeichnungsberechtigten 
(lt. Satzung) auch die Namen in Druckbuchstaben wichtig. 

d) Grundsätzlich ist das Schießbuch in Kopie beizufügen. 
 
An die unterschriftsberechtigten Personen: Bitte denkt daran, dass eure Unterschrift die gemachten Angaben 
auf der Sportschützenbescheinigung bestätigen (also auch, dass euer Schießstand für die beantragte Waffe 
zugelassen ist). 
Fehlerhaft (oder unvollständig) ausgefüllte Sportschützenbescheinigungen werden nicht bearbeitet werden 
können und zurückgeschickt.  
 
 
Mit Schützengruß 
Euer Referent für Waffenrecht 
 
Mike Oswald 
 


